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Michael Süß

Der Anspruch auf Zahlung der Stammeinlage bei 
der GmbH verjährte früher in 30 Jahren. Ende 
2004 wurde die Verjährungsfrist auf 10 Jahre 
verkürzt. Nach den Übergangsregelungen läuft 
für die bis 2004 fälligen gewordenen Einlagefor-
derungen die Verjährungsfrist Ende 2014 ab. 
Kann im Insolvenzfall der Insolvenzverwalter 
die Zahlung nicht feststellen, nimmt er den 
Gesellschafter in Anspruch. Dieser muss dann 
die Zahlung seiner Stammeinlage nachweisen. 
Liegt die Zahlung schon lange zurück, kann es 
zu erheblichen Beweisproblemen kommen. Das 
Brandenburgische Oberlandesgericht hat sich 

hiermit kürzlich beschäftigt. Die Erklärung des 
Geschäftsführers bei Anmeldung der GmbH zur 
Eintragung in das Handelsregister, dass das 
Stammkapital erbracht sei, beweist nach Auffas-
sung des Gerichts nur, dass eine entsprechende 
Erklärung abgegeben wurde, nicht aber deren 
inhaltliche Richtigkeit. Auch Bilanzen und Jah-
resabschlüsse, die keine Forderungen gegen die 
Gesellschafter ausweisen, bewiesen dann nicht 
die tatsächliche Zahlung der Stammeinlage, wenn 
der Steuerberater in seiner Schlussbemerkung 
ausführt, dass er die Unterlagen und Wertansätze 
nur in eingeschränktem Umfang geprüft habe. 

Selbst der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers stel-
le nur dann einen Beweis dar, wenn er in seinem 
Prüfbericht bestätigt, sämtliche Positionen des 
Jahresabschlusses anhand der Buchführung der 
GmbH und vorhandener Belege auf ihre materi-
elle Richtigkeit überprüft zu haben. Zumeist wird 
hier aber nur stichprobenartig geprüft. Selbst 
wenn der Gesellschafter beweisen kann, dass er 
eine Zahlung in Höhe seiner Einlageschuld an 
die GmbH erbracht hat, genüge dies jedenfalls 
bei fehlendem zeitlichen Zusammenhang nicht. 
Er muss vielmehr beweisen, dass diese Zahlung 
auch auf die Einlageschuld und nicht auf andere 
Forderungen der Gesellschaft erfolgt ist.
Es kann daher nur dringend empfohlen werden, 
die Einzahlungsbelege aufzubewahren und vor 
der Vernichtung zu sichern und im Streitfall 
sachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen.
 Rechtsanwalt Dr. Andreas Klose, Potsdam

Informationen zum Gesellschaftsrecht (21)

Der Nachweis der Zahlung der 
Stammeinlage im Insolvenzfall

verlagsveröffentlichung

Verwendete Mac Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.7" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.3     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Nein     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 2540 2540 ] dpi     Papierformat: [ 566.929 396.85 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 400 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: JPEG     JPEG-Qualität: Maximal     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 400 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: JPEG     JPEG-Qualität: Maximal     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 1800 dpi     Downsampling für Bilder über: 2700 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: CCITT     CCITT-Gruppe: 4     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiterEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Farbe nicht ändern     Methode: StandardGeräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja     Transferfunktionen: Beibehalten     Rastereinstellungen beibehalten: JaERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Nein     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: NeinANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 5000     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: 0     Bildspeicher: 0 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /LockDistillerParams true     /DetectBlends true     /DoThumbnails false     /AntiAliasMonoImages false     /MonoImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /MaxSubsetPct 100     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333     /GrayImageFilter /DCTEncode     /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged     /CalGrayProfile ()     /ColorImageResolution 300     /UsePrologue false     /MonoImageResolution 1800     /ColorImageDepth -1     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /PreserveOverprintSettings true     /CompatibilityLevel 1.3     /UCRandBGInfo /Preserve     /EmitDSCWarnings false     /CreateJobTicket false     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDict << /K -1 >>     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /HSamples [ 1 1 1 1 ] /Blend 1 /QFactor 0.15 /ColorTransform 1 >>     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)     /ParseDSCComments false     /PreserveEPSInfo false     /MonoImageDepth -1     /AutoFilterGrayImages false     /SubsetFonts false     /GrayACSImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /ColorImageFilter /DCTEncode     /AutoRotatePages /None     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ASCII85EncodePages false     /PreserveOPIComments false     /NeverEmbed [ ]     /ColorImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /HSamples [ 1 1 1 1 ] /Blend 1 /QFactor 0.15 /ColorTransform 1 >>     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /EndPage -1     /TransferFunctionInfo /Preserve     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /EncodeColorImages true     /EncodeGrayImages true     /ColorACSImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /Optimize false     /ParseDSCCommentsForDocInfo false     /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /AutoPositionEPSFiles true     /GrayImageResolution 300     /AutoFilterColorImages false     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /OPM 1     /DefaultRenderingIntent /Default     /EmbedAllFonts true     /StartPage 1     /DownsampleGrayImages true     /AntiAliasColorImages false     /ConvertImagesToIndexed true     /PreserveHalftoneInfo true     /CompressPages true     /Binding /Left>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 595.276 841.890 ]     /HWResolution [ 2540 2540 ]>> setpagedevice


